
 
A n t r a g : 1. Die Ratsversammlung hat die während 

des Beteiligungsverfahrens vorgetrage-
nen Anregungen geprüft und stimmt den 
Einzelanträgen gemäß der beiliegenden 
Übersicht zu. 

 
2. Die Ratsversammlung beschließt den 

3. Regionalen Nahverkehrsplan 2017 – 
2022 nach § 5 ÖPNVG. 

 
 


